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Rechnungen
Pflichtangaben/Erfordernisse

Pflichtangabe Erfordernis
Art der Rechnung • Rechnungen sind explizit als Rechnung auszuweisen, Gutschriften als Gutschrift

• Rechnungen über Anzahlungen, Rechnungen über Teilleistungen und Schlussrechnungen sind entsprechend zu kennzeichnen
• Bei Schlussrechnungen sind vorangehende Rechnungen und Zahlungen aufzuführen.

Leistender/Rechnungssteller • vollständiger Name und Anschrift des Leistenden

Leistungs- /Rechnungsempfänger • vollständiger Name und Anschrift des Leitungsempfängers
• Bei Kleinbetragsrechnungen (bis 250.- Euro) kann auf die Angabe des Leistungsempfängers verzichtet werden.

Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-Id • Mindestens eine der beiden Nummern ist anzugeben.
• Bei Angabe der Steuernummer genügt die 8-stellige Nummer.

Ausstellungsdatum

Rechnungsnummer • Rechnungsnummern müssen fortlaufend vergeben werden. 
• Mehrere Nummernkreise sind möglich, sofern die Rechnungsnummern einmalig sind.
• Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen sind zulässig.
• Kleinbetragsrechnungen (bis 250 EUR) müssen nicht fortlaufend nummeriert werden.

Liefer-/Leistungsgegenstand • Menge bzw. Umfang und Art in handelsüblicher Bezeichnung; eindeutige und leicht nachvollziehbare Identifikation muss möglich sein  
• Sammelbezeichnungen sind zulässig, nicht aber Bezeichnungen allgemeiner Art („Zubehör“…) oder pauschale Aussagen („wie vereinbart“…)

Liefer-/Leistungszeitpunkt • monatsgenaue Angabe genügt, selbst wenn Rechnungsdatum und Liefer-/Leistungsdatum übereinstimmen
• Steht der genaue Liefer-/Leistungszeitpunkt noch nicht fest, ist der voraussichtliche Termin anzugeben.
• Soll Entgelt für eine noch nicht erbrachte Leistung vereinnahmt werden, ist auch der Zeitpunkt der Vereinnahmung anzugeben

Entgelt, Steuersatz und Steuerbetrag • Die drei Positionen sind einzeln aufzuführen. Die Beträge sind mit Währung bzw. Einheiten auszuweisen.
• Unterliegen die Umsätze mehreren Steuerschlüsseln, so sind Entgelt, Steuersatz und Steuerbetrag getrennt je Steuerschlüssel aufzuführen.
• Bei Kleinbetragsrechnungen (bis 250 Euro) genügen Rechnungssumme und Steuersatz; mit Aufteilung bei verschiedenen Steuerschlüsseln.

Skonto, Bonus oder Rabatt • Es genügt der Ausweis in Prozent. Eine betragsmäßige Brutto- oder Nettominderung muss nicht angegeben werden.

weitere Zahlungskonditionen

Hinweise bei „Handwerkerrechnungen“ • gemäß §14 Abs. 4 S atz 1 UStG: Die Rechnung muss mindestens 2 Jahre aufbewahrt werden
• gemäß §35a EStG: Ausweis des Lohnkostenanteils

Tipps:

 Der Auftragnehmer ist 
verpflichtet eine korrekte 
Rechnung zu erstellen

 Nicht ordnungsgemäße 
Rechnungen gefährden den 
Vorsteuerabzug

 Kontrollieren Sie 
Rechnungen sofort bei 
Erhalt und lassen Sie sich 
ggf. eine korrigierte 
Rechnung ausstellen.

 Falsche Rechnungen führen 
zu Rückfragen durch Ihren 
Steuerberater

 Beachten Sie die 
zusätzlichen Anforderungen 
bei Bewirtungsbelegen


